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Prozessmanagement im Kontext des E-Government 2.0 
– Einsatzfelder, Rahmenbedingungen und aktuelle 
Maßnahmen
Die öffentliche Verwaltung steht trotz aktueller
Bemühungen um Entbürokratisierung und Inno-
vation regelmäßig in der Kritik von Bürgern und
Wirtschaftsunternehmen. Mangelnde Kunden-
orientierung, veraltete Strukturen, starre Denk-
muster, Intransparenz hinsichtlich Leistungen
und Zuständigkeiten sowie hohe Administra-
tionskosten sind immer noch häufig genannte
Vorwürfe.

Das Geschäftsprozessmanagement ist eine
Managementdisziplin, die mit ihren Prinzipien
an diesen Punkten ansetzt. Die konsequente Aus-
richtung der Abläufe an den Anforderungen der
Kunden, die Elimination nicht wertschöpfender
Tätigkeiten, die verbesserte Reagibilität auf un-
geplante Ereignisse durch Verlagerung von Ent-
scheidungskompetenzen auf die operative Ebene
sowie ein offener, auf Vertrauen basierender Füh-
rungsstil sind die zentralen Elemente des Prozess-
managements.

In ihrem Regierungsprogramm »E-Govern-
ment 2.0« strebt die Bundesregierung die Einfüh-
rung prozessorientierter Verwaltungsvorgänge
und IT-Verfahren ausdrücklich an. Das Hand-
lungsfeld »Prozessketten« bildet einen der vier
Schwerpunkte dieses Programms. Es befasst sich
mit der Integration von Prozessen an der Schnitt-
stelle von Wirtschaftsunternehmen und Verwal-
tung.

Doch während Wirtschaftsunternehmen das
gesamte Potenzial des Geschäftsprozessma-
nagements zur Verfügung steht, unterliegen Pro-
zesse in der öffentlichen Verwaltung zusätz-
lichen Restriktionen. Dazu zählen insbesondere
die bestehende Komplexität der Rechtsnormen,
die Handlungsautonomie einzelner Behörden so-
wie die Einflussnahme politischer Strömungen,
Legislaturperioden und Wahlkämpfe.

An einem konkreten Praxisbeispiel wird die
prozessorientierte Einführung einer Babysitter-
börse in der Stadt Arnsberg (Sauerland) anschau-
lich dargestellt.
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1 Aktuelle Herausforderungen in der 
öffentlichen Verwaltung

Die öffentliche Verwaltung wird von vielen Bür-
gern und Wirtschaftsunternehmen als ein star-
rer Apparat mit verkrusteten Strukturen und
einem unverständlichen Leistungsgeflecht ver-
standen. Fehlende Transparenz, mangelnde
Kundenorientierung und hohe Verwaltungskos-
ten sind nur einige der am häufigsten genann-
ten Kritikpunkte. Sie bilden gleichzeitig die zen-
tralen Herausforderungen, will die Bundesre-
gierung ernsthaft wirksame und nachhaltige
Verbesserungen erreichen:
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Hohe Komplexität: Die Anzahl der Behörden
und Ministerien, die Fülle an behördlichen Leis-
tungen sowie deren wechselseitige Abhängig-
keiten sind nur einige Indikatoren für die hohe
Komplexität. Oft sind die Voraussetzungen für
den Leistungsanspruch bei einer Behörde zu-
nächst bei anderen Behörden zu erfüllen. So
setzt ein Antrag zur Bewilligung von Kindergeld
Angaben zum Bezug von Elterngeld voraus,
diese wiederum eine Festlegung der Dauer der
Elternzeit. Auf diesem Wege sind einzelne frag-
mentierte Vorgänge und Leistungen mitein-
ander vernetzt und bilden einen Prozess. Des
Weiteren kann ein Geschäftsfall zahlreiche Pro-
zesse in verschiedenen Behörden auslösen. So
kann ein Umzug Wirkungen auf das Meldewe-
sen, die Kfz-Zulassung, das Kindergeld und den
Sozialhilfebezug haben. Der Bezug von Beihilfe
bedingt die Beantragung, Datenpflege, mate-
rielle und sachliche Prüfungen, evtl. Korrek-
turen sowie die Berechnung, Bewilligung und
Auszahlung.

Bei den genannten Beispielen handelt es
sich um einfache Standardfälle. Kommen er-
gänzende Rahmenbedingungen wie Schwer-
behinderungen, Ausländerregelungen oder der
Bezug von Sozialleistungen hinzu, erhöhen
diese die bereits vorhandene Komplexität zu-
sätzlich.

Fehlende Transparenz: Der Kunde (Bürger,
Wirtschaftsunternehmen, Verbände etc.) kennt
in der Regel weder das behördliche Leistungs-
spektrum noch deren Zuständigkeiten und An-
sprechpartner. Er wird erst situativ damit kon-
frontiert, wenn er mit einer konkreten Antrag-
stellung behördliche Leistungen abrufen will.
Dann wird er aufgefordert, zunächst die Erfül-
lung der Voraussetzungen »seines« Vorganges
nachzuweisen oder zu schaffen. Die Kette be-
hördeninterner Voraussetzungen und Abhän-
gigkeiten kann der Kunde jedoch weder kennen
noch überblicken. Diese Intransparenz bezieht
sich nicht nur auf die Beziehung zwischen Kun-
de und Behörde, sondern ist auch innerhalb der
öffentlichen Verwaltung anzutreffen. So sind

isoliert geschaffene gesetzliche Regelwerke so
weit ineinander verzahnt, dass sie sich wechsel-
seitig blockieren können. 

In Hamburg hat beispielsweise ein Investor
eine historische Immobilie erworben mit dem
Ziel der wirtschaftlichen Nutzung durch Aus-
bau und Vermietung des Dachgeschosses. Nach
dem Baurecht ist er gezwungen, im Dach-
geschoss sämtliche vorhandenen Jugendstil-
Türen zu entfernen und sie zur Gefahrenabwehr
durch Brandschutztüren zu ersetzen. Das Denk-
malschutzamt verbot jedoch jegliche bauliche
Veränderung am Objekt. Diese wechselseitige
Blockade war weder der Baubehörde noch dem
Denkmalschutzamt transparent, jede Seite war
in ihrer Fachdisziplin »gefangen«. Erst der kon-
krete Fall hat die Abhängigkeiten transparent
gemacht. Idealerweise werden diese bereits im
Zuge der Gesetzgebung erkannt und gelöst,
nicht erst bei ihrer Anwendung. Dazu sind die
potenziellen Abhängigkeiten zwischen Ge-
setzeswerken jedoch zu vielfältig und zu kom-
plex.

Funktional-hierarchische Strukturen, veralte-
te Dienstanweisungen und starre Denkmuster:
Behörden sind in der Regel nicht an den wich-
tigsten Geschäftsfällen und -prozessen aus-
gerichtet, sondern folgen in ihrer Aufbauorga-
nisation traditionell einer funktional-hierar-
chischen Ordnung. Das hat zur Folge, dass
komplexe Verfahren und Prozesse »quer« zur
funktionalen Struktur liegen. Eine gesamtheit-
liche Ergebnisverantwortung fehlt meist; jede
involvierte Einheit ist nur zum eigenen Leis-
tungsbeitrag auskunftsfähig und kennt nur den
entsprechenden Ausschnitt des Prozesses. Die
an einem Geschäftsfall beteiligten Behörden
sind meist auch nicht entlang der wichtigsten
Prozesse zeitlich und räumlich synchronisiert,
sodass der Kunde mit verschiedenen Stand-
orten und individuellen Öffnungszeiten kon-
frontiert wird. Diese Schnittstellen führen zu er-
heblichen Reibungsverlusten hinsichtlich Zeit,
Informationen und Ergebnisqualität und impli-
zieren weitere Schleifen zur Klärung und Nach-
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besserung. Weitere Verzögerungen sind durch
die hierarchische Struktur bedingt. Kann ein
Konfliktfall zwischen zwei funktionalen Ein-
heiten nicht auf Arbeitsebene geklärt werden,
kann eine zeitaufwendige Eskalation bis zum
nächsthöheren gemeinsamen Knoten erfol-
gen; dieser wird im Prozess zum Engpass.

Immer wieder ist das Festhalten an traditio-
nellen Denk- und Verhaltensmustern festzu-
stellen. So wird ein beantragter Personalaus-
weis meist nur gegen Vorlage des Abhol-
scheines herausgegeben, obgleich sämtliche
Daten auf dem Schein dem Sachbearbeiter
auch elektronisch vorliegen und der autorisier-
te Abholer sich anderweitig authentifizieren
kann. Ob auf den Abholschein verzichtet wer-
den darf, unterliegt der individuellen Ausgestal-
tung der Behörde (Dienstanweisung) und ist
meist von der persönlichen Einstellung der Füh-
rungsebene abhängig. Einmal erteilte Anwei-
sungen bleiben dabei so lange gültig, bis sie wi-
derrufen oder durch neue Anweisungen ersetzt
werden. Das hat zur Folge, dass eine Vielzahl
nicht mehr zeitgemäßer Regelungen nach wie
vor Bestand hat.

Der Sachbearbeiter in einer Behörde ist es
gewohnt, derartige Dienstanweisungen routi-
nemäßig auszuführen, ohne Sinn und Aktuali-
tät kritisch zu hinterfragen. Setzt sich der Sach-
bearbeiter über veraltete Regelungen und star-
re Denkmuster im Sinne des Kunden hinweg, so
kann dieses rechtlich eine Anfechtbarkeit des
Verfahrens bedeuten. Für den Sachbearbeiter
entsteht ein persönliches Risiko, das sich für ihn
mit »Dienst nach Vorschrift« vermeiden lässt.

Mangelnde Kundenorientierung: Oft sieht
sich der Bürger zum (für ihn kostenpflichtigen)
Bezug behördlicher Leistungen gezwungen, die
für ihn persönlich keinen erkennbaren Mehr-
wert erzeugen. Er verlangt beispielsweise
weder alle paar Jahre einen neuen Personal-
ausweis noch wünscht er ein neues Kfz-Kenn-
zeichen nach einem Umzug.

Die gesetzlich angeordnete Abnahme von
Leistungen in Verbindung mit der Monopolstel-

lung einer »zuständigen« Behörde ist vielen
Behördenmitarbeitern bewusst. Somit besteht
weder ein externer Druck des Marktes durch
Wettbewerb noch ein internes Anreizsystem
zur freundlichen und effizienten Bedienung des
Kunden. Besondere Einsatzbereitschaft im
Sinne des Kunden wird nicht belohnt, Un-
freundlichkeit nicht sanktioniert. Beschwerden
und Einsprüche lassen sich nur sachlich gegen
Fehlentscheidungen begründen, kunden-
freundliches Engagement lässt sich dagegen
nicht einfordern.

Immer wieder kritisiert werden auch die für
den Bürger unverständlichen Begriffe im
Sprachgebrauch der Behörden (»Amtsdeutsch«,
u. a. [Kuhn-Osius 2008]). Formfehler, inhaltliche
Fehler und fehlende Angaben in eingereichten
Anträgen sind oft nicht durch eine mangelnde
Sorgfalt des Bürgers begründet. Vielmehr ist
dem Bürger nicht klar, welche Informationen in
welcher Form von ihm erwartet werden. Ein we-
sentlicher Aspekt der Kundenorientierung ist
die Bereitschaft der Behörden, sich auch sprach-
lich auf den Kunden einzustellen und sprach-
liche Barrieren proaktiv zu vermeiden.

Während bei einfachen Vorgängen die zu-
ständige Behörde noch identifizierbar ist, ist bei
komplexen Geschäftsfällen (Umzug, Geburt
eines Kindes, Beantragung von Sozialleistun-
gen) der dahinter liegende Prozess durch die
funktionalen Strukturen fragmentiert. Es gibt
meist keine Guidelines, die den Bürger durch
den Prozess hindurchführen und ihm die einzel-
nen Schritte, involvierten Behörden und Voraus-
setzungen erklären. Hier fehlt eine zentrale An-
laufstelle (»Single Point of Contact«), in der der
Kunde sein Anliegen beschreiben und seine
Daten aufgeben kann. Stattdessen sieht er sich
gezwungen, die involvierten Behörden nachein-
ander aufzusuchen; die Datenaufnahme erfolgt
dabei in jeder Behörde erneut und damit hoch-
gradig redundant. Daraus resultieren Risiken
sowohl durch Erfassungsfehler (versehentlich
angelegte multiple Datensätze für denselben
Kunden) als auch durch vorsätzlichen Miss-
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brauch (bewusst provozierte multiple Daten-
sätze für denselben Bürger, um z. B. an verschie-
denen Standorten Sozialhilfe zu beziehen).

Schließlich können sich die Zielkriterien der
einzelnen Bürger voneinander unterscheiden.
So kann für einen Bürger eine schnelle Leis-
tungserbringung (z. B. eine zügig erteilte Bau-
genehmigung als Voraussetzung zum frist-
gebundenen Erwerb eines Grundstückes), für
einen anderen eine kostengünstige (egal, wie
lange der Vorgang dauert) von Bedeutung sein.
Dieses würde zu einer Diversifikation der Pro-
zesse und einer Erweiterung des Geschäfts-
modells führen (Standardbearbeitung versus
beschleunigte, aber teurere Bearbeitung). In der
Regel kann der Bürger jedoch nicht zwischen
verschiedenen Optionen wählen. Die Bearbei-
tungsdauern und Gebühren für behördliche
Leistungen sind meist standardisiert und nicht
an den Wünschen des Kunden ausgerichtet.

Hohe Kosten: Insbesondere die hohe Frag-
mentierung komplexer Geschäftsfälle und Pro-
zesse, die zahlreichen Schnittstellen, die oft-
mals redundanten Tätigkeiten, die Mehrfacher-
fassungen derselben Daten in verschiedenen
Behörden, die Abstimmungsschleifen etc. gene-
rieren hohe Prozesskosten, die durch die einge-
nommenen Entgelte und Gebühren nicht ge-
deckt werden können. Zahlreiche hoheitliche
Aufgaben (wie eine hohe Polizeipräsenz oder
die permanente Einsatzbereitschaft der Berufs-
feuerwehr) führen dazu, dass permanent Leis-
tungen erbracht und Kosten generiert werden,
ohne dass diesen Kosten direkt zuordenbare
Einnahmen gegenüberstehen.

2 Prozessmanagement als 
Lösungsansatz?

Es stellt sich die Frage, ob die Grundsätze und
Prinzipien des Prozessmanagements geeignet
sind, diese Herausforderungen systematisch
und nachhaltig zu bewältigen. 

Zum Prozessmanagement gibt es inzwi-
schen zahlreiche Literatur, als zu empfehlende

Standardwerke seien hier nur exemplarisch
[Schmelzer & Sesselmann 2004] und [Gaita-
nides 2006] genannt.

Ebenso vielfältig wie die Literatur sind die
Definitionen und Auslegungen des Begriffs Ge-
schäftsprozess(-management). Nach [Schmel-
zer & Sesselmann 2004, S. 5] bildet das Ge-
schäftsprozessmanagement »ein integriertes
Konzept von Führung, Organisation und Con-
trolling (…), das eine zielgerichtete Steuerung
der Geschäftsprozesse ermöglicht und das ge-
samte Unternehmen auf die Erfüllung der
Bedürfnisse der Kunden und anderer Interes-
sengruppen (Mitarbeiter Kapitalgeber, Eigen-
tümer, Lieferanten, Partner, Gesellschaft) aus-
richtet (…). Geschäftsprozesse bestehen aus der
funktionsüberschreitenden Verkettung wert-
schöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwar-
tete Leistungen erzeugen und deren Ergebnisse
strategische Bedeutung für das Unternehmen
haben«. 

Es wäre unseriös, mit der Einführung des
Prozessmanagements die schlagartige Behe-
bung sämtlicher genannten Defizite zu er-
warten. Dennoch werden die in Abschnitt 1 auf-
geführten Handlungsfelder der öffentlichen
Verwaltung direkt adressiert, und es können
wesentliche Beiträge zur Verbesserung der Ge-
samtsituation geleistet werden. Die nachfol-
genden Ausführungen fokussieren dabei auf
wesentliche Merkmale, die in zahlreichen Lite-
raturquellen immer wieder genannt werden.

Konsequente Kundenorientierung: Prozess-
orientierung bedeutet stets auch Orientierung
an den Bedürfnissen und Erwartungen des
Kunden. Der zahlende Kunde steht stets im Fo-
kus eines auf langfristigen Gewinn und Erfolg
ausgerichteten Geschäftsmodells. Demzufolge
werden nur vom Kunden nachgefragte Leistun-
gen zu einem angemessenen Preis angeboten,
den der Kunde zu zahlen bereit ist, wenn er mit
dem Ergebnis zufrieden ist.

Loslösung von strukturellen Barrieren: Pro-
zessmanagement bedeutet die Überwindung
bestehender struktureller Hürden. Der Grund-
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besserung. Weitere Verzögerungen sind durch
die hierarchische Struktur bedingt. Kann ein
Konfliktfall zwischen zwei funktionalen Ein-
heiten nicht auf Arbeitsebene geklärt werden,
kann eine zeitaufwendige Eskalation bis zum
nächsthöheren gemeinsamen Knoten erfol-
gen; dieser wird im Prozess zum Engpass.

Immer wieder ist das Festhalten an traditio-
nellen Denk- und Verhaltensmustern festzu-
stellen. So wird ein beantragter Personalaus-
weis meist nur gegen Vorlage des Abhol-
scheines herausgegeben, obgleich sämtliche
Daten auf dem Schein dem Sachbearbeiter
auch elektronisch vorliegen und der autorisier-
te Abholer sich anderweitig authentifizieren
kann. Ob auf den Abholschein verzichtet wer-
den darf, unterliegt der individuellen Ausgestal-
tung der Behörde (Dienstanweisung) und ist
meist von der persönlichen Einstellung der Füh-
rungsebene abhängig. Einmal erteilte Anwei-
sungen bleiben dabei so lange gültig, bis sie wi-
derrufen oder durch neue Anweisungen ersetzt
werden. Das hat zur Folge, dass eine Vielzahl
nicht mehr zeitgemäßer Regelungen nach wie
vor Bestand hat.

Der Sachbearbeiter in einer Behörde ist es
gewohnt, derartige Dienstanweisungen routi-
nemäßig auszuführen, ohne Sinn und Aktuali-
tät kritisch zu hinterfragen. Setzt sich der Sach-
bearbeiter über veraltete Regelungen und star-
re Denkmuster im Sinne des Kunden hinweg, so
kann dieses rechtlich eine Anfechtbarkeit des
Verfahrens bedeuten. Für den Sachbearbeiter
entsteht ein persönliches Risiko, das sich für ihn
mit »Dienst nach Vorschrift« vermeiden lässt.

Mangelnde Kundenorientierung: Oft sieht
sich der Bürger zum (für ihn kostenpflichtigen)
Bezug behördlicher Leistungen gezwungen, die
für ihn persönlich keinen erkennbaren Mehr-
wert erzeugen. Er verlangt beispielsweise
weder alle paar Jahre einen neuen Personal-
ausweis noch wünscht er ein neues Kfz-Kenn-
zeichen nach einem Umzug.

Die gesetzlich angeordnete Abnahme von
Leistungen in Verbindung mit der Monopolstel-

lung einer »zuständigen« Behörde ist vielen
Behördenmitarbeitern bewusst. Somit besteht
weder ein externer Druck des Marktes durch
Wettbewerb noch ein internes Anreizsystem
zur freundlichen und effizienten Bedienung des
Kunden. Besondere Einsatzbereitschaft im
Sinne des Kunden wird nicht belohnt, Un-
freundlichkeit nicht sanktioniert. Beschwerden
und Einsprüche lassen sich nur sachlich gegen
Fehlentscheidungen begründen, kunden-
freundliches Engagement lässt sich dagegen
nicht einfordern.

Immer wieder kritisiert werden auch die für
den Bürger unverständlichen Begriffe im
Sprachgebrauch der Behörden (»Amtsdeutsch«,
u. a. [Kuhn-Osius 2008]). Formfehler, inhaltliche
Fehler und fehlende Angaben in eingereichten
Anträgen sind oft nicht durch eine mangelnde
Sorgfalt des Bürgers begründet. Vielmehr ist
dem Bürger nicht klar, welche Informationen in
welcher Form von ihm erwartet werden. Ein we-
sentlicher Aspekt der Kundenorientierung ist
die Bereitschaft der Behörden, sich auch sprach-
lich auf den Kunden einzustellen und sprach-
liche Barrieren proaktiv zu vermeiden.

Während bei einfachen Vorgängen die zu-
ständige Behörde noch identifizierbar ist, ist bei
komplexen Geschäftsfällen (Umzug, Geburt
eines Kindes, Beantragung von Sozialleistun-
gen) der dahinter liegende Prozess durch die
funktionalen Strukturen fragmentiert. Es gibt
meist keine Guidelines, die den Bürger durch
den Prozess hindurchführen und ihm die einzel-
nen Schritte, involvierten Behörden und Voraus-
setzungen erklären. Hier fehlt eine zentrale An-
laufstelle (»Single Point of Contact«), in der der
Kunde sein Anliegen beschreiben und seine
Daten aufgeben kann. Stattdessen sieht er sich
gezwungen, die involvierten Behörden nachein-
ander aufzusuchen; die Datenaufnahme erfolgt
dabei in jeder Behörde erneut und damit hoch-
gradig redundant. Daraus resultieren Risiken
sowohl durch Erfassungsfehler (versehentlich
angelegte multiple Datensätze für denselben
Kunden) als auch durch vorsätzlichen Miss-
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brauch (bewusst provozierte multiple Daten-
sätze für denselben Bürger, um z. B. an verschie-
denen Standorten Sozialhilfe zu beziehen).

Schließlich können sich die Zielkriterien der
einzelnen Bürger voneinander unterscheiden.
So kann für einen Bürger eine schnelle Leis-
tungserbringung (z. B. eine zügig erteilte Bau-
genehmigung als Voraussetzung zum frist-
gebundenen Erwerb eines Grundstückes), für
einen anderen eine kostengünstige (egal, wie
lange der Vorgang dauert) von Bedeutung sein.
Dieses würde zu einer Diversifikation der Pro-
zesse und einer Erweiterung des Geschäfts-
modells führen (Standardbearbeitung versus
beschleunigte, aber teurere Bearbeitung). In der
Regel kann der Bürger jedoch nicht zwischen
verschiedenen Optionen wählen. Die Bearbei-
tungsdauern und Gebühren für behördliche
Leistungen sind meist standardisiert und nicht
an den Wünschen des Kunden ausgerichtet.

Hohe Kosten: Insbesondere die hohe Frag-
mentierung komplexer Geschäftsfälle und Pro-
zesse, die zahlreichen Schnittstellen, die oft-
mals redundanten Tätigkeiten, die Mehrfacher-
fassungen derselben Daten in verschiedenen
Behörden, die Abstimmungsschleifen etc. gene-
rieren hohe Prozesskosten, die durch die einge-
nommenen Entgelte und Gebühren nicht ge-
deckt werden können. Zahlreiche hoheitliche
Aufgaben (wie eine hohe Polizeipräsenz oder
die permanente Einsatzbereitschaft der Berufs-
feuerwehr) führen dazu, dass permanent Leis-
tungen erbracht und Kosten generiert werden,
ohne dass diesen Kosten direkt zuordenbare
Einnahmen gegenüberstehen.

2 Prozessmanagement als 
Lösungsansatz?

Es stellt sich die Frage, ob die Grundsätze und
Prinzipien des Prozessmanagements geeignet
sind, diese Herausforderungen systematisch
und nachhaltig zu bewältigen. 

Zum Prozessmanagement gibt es inzwi-
schen zahlreiche Literatur, als zu empfehlende

Standardwerke seien hier nur exemplarisch
[Schmelzer & Sesselmann 2004] und [Gaita-
nides 2006] genannt.

Ebenso vielfältig wie die Literatur sind die
Definitionen und Auslegungen des Begriffs Ge-
schäftsprozess(-management). Nach [Schmel-
zer & Sesselmann 2004, S. 5] bildet das Ge-
schäftsprozessmanagement »ein integriertes
Konzept von Führung, Organisation und Con-
trolling (…), das eine zielgerichtete Steuerung
der Geschäftsprozesse ermöglicht und das ge-
samte Unternehmen auf die Erfüllung der
Bedürfnisse der Kunden und anderer Interes-
sengruppen (Mitarbeiter Kapitalgeber, Eigen-
tümer, Lieferanten, Partner, Gesellschaft) aus-
richtet (…). Geschäftsprozesse bestehen aus der
funktionsüberschreitenden Verkettung wert-
schöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwar-
tete Leistungen erzeugen und deren Ergebnisse
strategische Bedeutung für das Unternehmen
haben«. 

Es wäre unseriös, mit der Einführung des
Prozessmanagements die schlagartige Behe-
bung sämtlicher genannten Defizite zu er-
warten. Dennoch werden die in Abschnitt 1 auf-
geführten Handlungsfelder der öffentlichen
Verwaltung direkt adressiert, und es können
wesentliche Beiträge zur Verbesserung der Ge-
samtsituation geleistet werden. Die nachfol-
genden Ausführungen fokussieren dabei auf
wesentliche Merkmale, die in zahlreichen Lite-
raturquellen immer wieder genannt werden.

Konsequente Kundenorientierung: Prozess-
orientierung bedeutet stets auch Orientierung
an den Bedürfnissen und Erwartungen des
Kunden. Der zahlende Kunde steht stets im Fo-
kus eines auf langfristigen Gewinn und Erfolg
ausgerichteten Geschäftsmodells. Demzufolge
werden nur vom Kunden nachgefragte Leistun-
gen zu einem angemessenen Preis angeboten,
den der Kunde zu zahlen bereit ist, wenn er mit
dem Ergebnis zufrieden ist.

Loslösung von strukturellen Barrieren: Pro-
zessmanagement bedeutet die Überwindung
bestehender struktureller Hürden. Der Grund-
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satz lautet »die Struktur folgt dem Prozess«. Im
Gegensatz zur funktional-hierarchischen Ord-
nung sind im prozessorientierten Ansatz die auf
den Kunden ausgerichteten Abläufe das domi-
nierende Element. So wird die Aufbauorganisa-
tion erst nachrangig definiert. Sie wird entlang
der wichtigsten Verfahren und Prozesse derart
ausgerichtet, dass möglichst wenige Schnitt-
stellen entstehen und das Risiko von Reibungs-
verlusten bzgl. Zeiten, Kosten und Inhalten/
Qualität minimiert wird.

Ganzheitliche Verantwortung: Zentrales
Merkmal einer prozessorientierten Unterneh-
menskultur ist die gemeinsame Ergebnisver-
antwortung aller am Leistungsprozess Beteilig-
ten. Ist der Kunde mit den bezogenen Leistun-
gen nicht zufrieden, hat der Prozess insgesamt
versagt, nicht eine funktionale Einheit alleine.
So sind stets alle beteiligten Einheiten aufge-
fordert, ihre Beiträge zum Prozess optimal auf-
einander abzustimmen, Hemmnisse frühzeitig
zu entdecken und gemeinsam zu beseitigen. 

Beherrschung der Komplexität: Auch unter
dem prozessorientierten Paradigma werden
komplexe Geschäftsfälle nicht zu simplen Ver-
fahren. Das Prozessmanagement zielt jedoch
im ersten Schritt darauf ab, die vorhandene
Komplexität ganzheitlich zu betrachten, sie al-
len Beteiligten transparent zu machen und ein
gemeinsames Verständnis zu etablieren. Im
zweiten Schritt versucht es dann, die Komplexi-
tät gemeinsam schrittweise dort zu reduzieren,
wo es möglich ist und sinnvoll erscheint.
Schließlich wird durch geeignete Strukturen
und Maßnahmen die möglichst sichere Beherr-
schung der Komplexität angestrebt, unter an-
derem durch die sorgfältige Überwachung risi-
kobehafteter Passagen und die frühzeitige Er-
kennung und Beseitigung bzw. Eskalation von
Störungen. Dieses setzt jedoch eine gewisse
Flexibilität der Sachbearbeiter und Führungs-
kräfte in der Reaktion auf ungeplante Ereignisse
voraus.

Offener vertrauensvoller Führungsstil: Dafür
bieten sich flexible, sich selbst steuernde Teams

mit kurzen Reaktions- und Entscheidungswe-
gen an. Lassen sich erkannte Hemmnisse auch
in flexiblen Teams nicht beseitigen, wird im Pro-
zessmanagement an eine zentrale Instanz –
den Prozesseigner – eskaliert, der dann für alle
Beteiligten bindende Einzelfallentscheidungen
trifft. Dieses impliziert jedoch einen Führungs-
stil, der auf Vertrauen, Offenheit und Verlage-
rung von Verantwortung von der Führungs- in
die Arbeitsebene basiert statt auf Hierarchie,
zentrale Steuerung und Kontrolle. 

Wertschöpfung und Wirtschaftlichkeit: Die
Wirtschaftlichkeit eines Prozesses orientiert
sich an den beiden Kriterien Effektivität (»Das
Richtige tun«) und Effizienz (»Dieses richtig
tun«). Die Effektivität korrespondiert dabei mit
dem Begriff der Wertschöpfung. Alle Prozesse,
die gegenüber dem Kunden zur Erfüllung seiner
Anforderungen und Wünsche nachweislich
beitragen und somit fakturierbare Mehrwerte
generieren, leisten auch einen Beitrag zur Wert-
schöpfung. Sie sind also »effektiv«. Im Gegen-
zug sind alle Verfahren, Aktivitäten und Prozes-
se zu beseitigen, die keinen erkennbaren Beitrag
zur Wertschöpfung leisten. Effizient ist ein Pro-
zess dann, wenn er nicht weiter reduziert wer-
den kann, ohne dass auch die resultierende Pro-
zessleistung vermindert wird. Im Wesentlichen
bedeutet dieses die Reduktion von Mehrfach-
erfassungen, aufwendigen Freigabeverfahren,
Abstimmungszyklen, Nachbesserungen etc.

Effektivität und Effizienz orientieren sich
stets am Kunden und dessen Anforderungen.
Ist für ihn eine schnelle Bearbeitung von zen-
traler Bedeutung, so sollten alle verzögernden
Freigabeverfahren und Überwachungen auf ein
Mindestmaß reduziert werden. Steht für den
Kunden die Qualität der bezogenen Produkte
und Dienste im Fokus, so sind entsprechende
Qualitätsmesspunkte in den Prozess einzu-
bauen. Dieses verzögert zwar die Prozesslauf-
zeit und führt in der Regel auch zu erhöhten
Prozesskosten, der Kunde nimmt es aber gerne
in Kauf, sofern die von ihm verlangte Qualität
sichergestellt ist.
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3 Prozessuale Rahmenbedingungen 
in der öffentlichen Verwaltung

Während marktwirtschaftliche Unternehmen
weitestgehend Gestaltungsautonomie besit-
zen und die Ausgestaltung der Prozesse und
Strukturen im Wesentlichen unternehmerische
Entscheidungen sind, unterliegen Verfahren
und Prozesse in der öffentlichen Verwaltung
den nachfolgenden Prämissen und Restriktio-
nen. Daher kann das Potenzial des Prozess-
managements in der öffentlichen Verwaltung
grundsätzlich nicht vollständig und konsequent
ausgeschöpft werden, sodass die damit verbun-
dene Erwartungshaltung entsprechend zu jus-
tieren ist. Gleichwohl lassen die Rahmenbe-
dingungen immer noch ausreichend Spielraum
für nachhaltige Verbesserungen durch prozess-
orientierte Grundsätze.

Die nachfolgenden Aspekte sind weitestge-
hend Ergebnisse aus Diskussionen und Work-
shops eines Führungskräfteseminars [Behör-
denspiegel 2008] und eines Arbeitskreises
[Rodenhagen 2008] mit leitenden Mitarbeitern
aus verschiedenen Behörden und Ministerien.

Hoheitliche Aufgaben: Die öffentliche Ver-
waltung ist unter anderem mit der Wahrneh-
mung hoheitlicher Aufgaben betraut, bei denen
eine unmittelbar messbare Wertschöpfung
eine untergeordnete Bedeutung hat. So muss
die öffentliche Verwaltung unabhängig von ei-
ner Kosten-Nutzen-Betrachtung die öffentliche
Sicherheit, eine angemessene Polizeipräsenz,
die Einsatzbereitschaft von Berufsfeuerwehr
und Katastrophenschutz etc. sicherstellen. Nur
bedingt erlaubt der Staat deren Verlagerung an
privatwirtschaftliche Unternehmen (wie Geld-
druckereien und Sicherheitsdienste).

Bindende Gesetzgebung: Der Staat und da-
mit die öffentliche Verwaltung sind beauftragt,
EU-Recht in nationale Rechtsnormen umzu-
setzen. Des Weiteren sorgt in Deutschland die
Gewaltenteilung dafür, dass die öffentliche Ver-
waltung mit der Exekutive von Gesetzen beauf-
tragt ist, die zuvor von der Legislative erarbeitet

worden sind und von der Judikative fortlaufend
interpretiert und mit aktuellen Urteilen ausge-
legt werden. Ein »betriebliches Direktions-
recht« der Behördenleitungen ist nur innerhalb
dieser gesetzlichen Bestimmungen und Rechts-
normen zulässig.

Komplexität der Rechtsnormen: Ein wesent-
licher Teil der kritisierten Komplexität ist durch
die bestehende Gesetzgebung begründet. So
ist beispielsweise ein Großteil der steuerrecht-
lichen Literatur weltweit in deutscher Sprache
geschrieben. Neben dem Standardfall eines
Verfahrens bestehen oftmals zahlreiche Pro-
zessvarianten mit zusätzlichen Abhängigkeiten,
die durch die Gesetzgebung begründet sind
(u. a. Schwerbehinderung, Sozialhilfeempfän-
ger, Ausländer). Die Komplexitätsreduktion in
den Verwaltungsprozessen würde also zu-
nächst eine Überarbeitung der bestehenden
Rechtsnormen erfordern.

Kundenorientierung: Während privatwirt-
schaftliche Unternehmen meist nur einen (zah-
lenden) Kunden adressieren, ist die Frage nach
dem Kunden der öffentlichen Verwaltung weit-
aus schwieriger zu beantworten. Selbstver-
ständlich sind Bürger und Wirtschaftsunter-
nehmen zentrale Kunden. Doch auch die EU,
deren Gesetzesvorlagen in nationales Recht
umzusetzen sind, ist ein Kunde mit berech-
tigten Anforderungen. Des Weiteren sind der
Staat, die Länder und die Kommunen ebenfalls
wichtige Kunden, die für Leistungen (nationale
Sicherheit, Bildung, Gesundheitswesen etc.)
zahlen. Alle diese Kunden vertreten jeweils ei-
gene Interessen, die sich in der Regel konträr ge-
genüberstehen. An welchem Kunden soll sich
denn die öffentliche Verwaltung mit welcher
Priorität orientieren? Welche Kompromisse sind
denkbar und rechtlich zulässig? Sind Leistun-
gen, die vom Bürger nicht aktiv nachgefragt
werden (neuer Personalausweis nach Ablauf
von 10 Jahren, neues Kfz-Kennzeichen nach
einem Umzug), verzichtbar oder dominieren
hier die Interessen des Staates nach Sicherheit
und Identifizierbarkeit? Soll der Bürger für Leis-
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satz lautet »die Struktur folgt dem Prozess«. Im
Gegensatz zur funktional-hierarchischen Ord-
nung sind im prozessorientierten Ansatz die auf
den Kunden ausgerichteten Abläufe das domi-
nierende Element. So wird die Aufbauorganisa-
tion erst nachrangig definiert. Sie wird entlang
der wichtigsten Verfahren und Prozesse derart
ausgerichtet, dass möglichst wenige Schnitt-
stellen entstehen und das Risiko von Reibungs-
verlusten bzgl. Zeiten, Kosten und Inhalten/
Qualität minimiert wird.

Ganzheitliche Verantwortung: Zentrales
Merkmal einer prozessorientierten Unterneh-
menskultur ist die gemeinsame Ergebnisver-
antwortung aller am Leistungsprozess Beteilig-
ten. Ist der Kunde mit den bezogenen Leistun-
gen nicht zufrieden, hat der Prozess insgesamt
versagt, nicht eine funktionale Einheit alleine.
So sind stets alle beteiligten Einheiten aufge-
fordert, ihre Beiträge zum Prozess optimal auf-
einander abzustimmen, Hemmnisse frühzeitig
zu entdecken und gemeinsam zu beseitigen. 

Beherrschung der Komplexität: Auch unter
dem prozessorientierten Paradigma werden
komplexe Geschäftsfälle nicht zu simplen Ver-
fahren. Das Prozessmanagement zielt jedoch
im ersten Schritt darauf ab, die vorhandene
Komplexität ganzheitlich zu betrachten, sie al-
len Beteiligten transparent zu machen und ein
gemeinsames Verständnis zu etablieren. Im
zweiten Schritt versucht es dann, die Komplexi-
tät gemeinsam schrittweise dort zu reduzieren,
wo es möglich ist und sinnvoll erscheint.
Schließlich wird durch geeignete Strukturen
und Maßnahmen die möglichst sichere Beherr-
schung der Komplexität angestrebt, unter an-
derem durch die sorgfältige Überwachung risi-
kobehafteter Passagen und die frühzeitige Er-
kennung und Beseitigung bzw. Eskalation von
Störungen. Dieses setzt jedoch eine gewisse
Flexibilität der Sachbearbeiter und Führungs-
kräfte in der Reaktion auf ungeplante Ereignisse
voraus.

Offener vertrauensvoller Führungsstil: Dafür
bieten sich flexible, sich selbst steuernde Teams

mit kurzen Reaktions- und Entscheidungswe-
gen an. Lassen sich erkannte Hemmnisse auch
in flexiblen Teams nicht beseitigen, wird im Pro-
zessmanagement an eine zentrale Instanz –
den Prozesseigner – eskaliert, der dann für alle
Beteiligten bindende Einzelfallentscheidungen
trifft. Dieses impliziert jedoch einen Führungs-
stil, der auf Vertrauen, Offenheit und Verlage-
rung von Verantwortung von der Führungs- in
die Arbeitsebene basiert statt auf Hierarchie,
zentrale Steuerung und Kontrolle. 

Wertschöpfung und Wirtschaftlichkeit: Die
Wirtschaftlichkeit eines Prozesses orientiert
sich an den beiden Kriterien Effektivität (»Das
Richtige tun«) und Effizienz (»Dieses richtig
tun«). Die Effektivität korrespondiert dabei mit
dem Begriff der Wertschöpfung. Alle Prozesse,
die gegenüber dem Kunden zur Erfüllung seiner
Anforderungen und Wünsche nachweislich
beitragen und somit fakturierbare Mehrwerte
generieren, leisten auch einen Beitrag zur Wert-
schöpfung. Sie sind also »effektiv«. Im Gegen-
zug sind alle Verfahren, Aktivitäten und Prozes-
se zu beseitigen, die keinen erkennbaren Beitrag
zur Wertschöpfung leisten. Effizient ist ein Pro-
zess dann, wenn er nicht weiter reduziert wer-
den kann, ohne dass auch die resultierende Pro-
zessleistung vermindert wird. Im Wesentlichen
bedeutet dieses die Reduktion von Mehrfach-
erfassungen, aufwendigen Freigabeverfahren,
Abstimmungszyklen, Nachbesserungen etc.

Effektivität und Effizienz orientieren sich
stets am Kunden und dessen Anforderungen.
Ist für ihn eine schnelle Bearbeitung von zen-
traler Bedeutung, so sollten alle verzögernden
Freigabeverfahren und Überwachungen auf ein
Mindestmaß reduziert werden. Steht für den
Kunden die Qualität der bezogenen Produkte
und Dienste im Fokus, so sind entsprechende
Qualitätsmesspunkte in den Prozess einzu-
bauen. Dieses verzögert zwar die Prozesslauf-
zeit und führt in der Regel auch zu erhöhten
Prozesskosten, der Kunde nimmt es aber gerne
in Kauf, sofern die von ihm verlangte Qualität
sichergestellt ist.
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3 Prozessuale Rahmenbedingungen 
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nen. Daher kann das Potenzial des Prozess-
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grundsätzlich nicht vollständig und konsequent
ausgeschöpft werden, sodass die damit verbun-
dene Erwartungshaltung entsprechend zu jus-
tieren ist. Gleichwohl lassen die Rahmenbe-
dingungen immer noch ausreichend Spielraum
für nachhaltige Verbesserungen durch prozess-
orientierte Grundsätze.

Die nachfolgenden Aspekte sind weitestge-
hend Ergebnisse aus Diskussionen und Work-
shops eines Führungskräfteseminars [Behör-
denspiegel 2008] und eines Arbeitskreises
[Rodenhagen 2008] mit leitenden Mitarbeitern
aus verschiedenen Behörden und Ministerien.

Hoheitliche Aufgaben: Die öffentliche Ver-
waltung ist unter anderem mit der Wahrneh-
mung hoheitlicher Aufgaben betraut, bei denen
eine unmittelbar messbare Wertschöpfung
eine untergeordnete Bedeutung hat. So muss
die öffentliche Verwaltung unabhängig von ei-
ner Kosten-Nutzen-Betrachtung die öffentliche
Sicherheit, eine angemessene Polizeipräsenz,
die Einsatzbereitschaft von Berufsfeuerwehr
und Katastrophenschutz etc. sicherstellen. Nur
bedingt erlaubt der Staat deren Verlagerung an
privatwirtschaftliche Unternehmen (wie Geld-
druckereien und Sicherheitsdienste).

Bindende Gesetzgebung: Der Staat und da-
mit die öffentliche Verwaltung sind beauftragt,
EU-Recht in nationale Rechtsnormen umzu-
setzen. Des Weiteren sorgt in Deutschland die
Gewaltenteilung dafür, dass die öffentliche Ver-
waltung mit der Exekutive von Gesetzen beauf-
tragt ist, die zuvor von der Legislative erarbeitet

worden sind und von der Judikative fortlaufend
interpretiert und mit aktuellen Urteilen ausge-
legt werden. Ein »betriebliches Direktions-
recht« der Behördenleitungen ist nur innerhalb
dieser gesetzlichen Bestimmungen und Rechts-
normen zulässig.

Komplexität der Rechtsnormen: Ein wesent-
licher Teil der kritisierten Komplexität ist durch
die bestehende Gesetzgebung begründet. So
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tungen, die er nicht persönlich nachgefragt hat,
dennoch mit Gebühren belastet werden?

Entscheidungsautonomie der Behörden:
Während privatwirtschaftliche Unternehmen
mithilfe ihres betrieblichen Direktionsrechtes
und einer »Corporate Identity« einen unterneh-
mensweiten Standard sowohl nach außen ge-
genüber dem Kunden als auch nach innen
definieren, besteht bei den einzelnen Behörden
oftmals eine Autonomie zur Ausgestaltung ih-
rer eigenen Strukturen und Abläufe, eingesetz-
ten Medien, Programme, Formate etc. Diese
bilden zusätzliche Barrieren bei der effizienten
Abwicklung behördenübergreifender Verfahren
und Prozesse (»kollaborative Prozesse«).

Wirtschaftlichkeit: Die öffentliche Verwal-
tung ist geprägt durch die Kameralistik/voraus-
schauende Haushaltsplanung. Hier setzen
knappe öffentliche Mittel Restriktionen hin-
sichtlich erforderlicher Investitionen und Struk-
turreformen. Die verfügbaren Mittel werden
nach einem Schlüssel auf die einzelnen Ressorts
verteilt. Gleichzeitig besitzt ein verabschiedeter
Haushaltsplan nicht die erforderliche Flexibili-
tät, um auf ungeplante Situationen adäquat
reagieren zu können. Die einzelnen Ressorts
planen verbindlich mit denen ihnen zugewie-
senen Budgets. Eine Umverteilung bereits ver-
gebener Mittel während des Haushaltsjahres
aufgrund veränderter Prioritäten erweist sich
als schwierig.

Legislaturperiode als Taktgeber: Während
privatwirtschaftliche Unternehmen ihre strate-
gischen Entscheidungen und Prozesse langfris-
tig und nachhaltig definieren und damit eine
gewisse Stabilität erzeugen, sind Strukturen,
Prozesse und Zuständigkeiten von der jeweils
regierenden Partei und der Legislaturperiode
abhängig. Für die regierende Partei ist die Fort-
setzung ihres Regierungsauftrages per Wieder-
wahl das dominierende Erfolgskriterium und
nicht die Zufriedenheit des Kunden. So fließt ein
großer Teil der Energie nicht in die Verbesse-
rung der Gesamtsituation, sondern in das Be-
streben, die Opposition in Schach zu halten. Da

eine nachhaltige Strukturveränderung nur mit
Kompromissen erreichbar ist, gibt es auch im-
mer wieder Angriffsflächen für die opponie-
renden Parteien. 

Die Taktung der Maßnahmen in Abhängig-
keit von Legislaturperiode und Wahlkampf
führt dabei zu nicht immer rational begründe-
ten Aktivitäten. So werden kurz vor dem Ende
einer Legislaturperiode oft noch mit viel Auf-
wand Fakten geschaffen in dem Bewusstsein,
dass sie bei einem Regierungswechsel nicht
mehr umgesetzt werden. Andererseits werden
erforderliche Maßnahmen gebremst, um damit
verbundene einschneidende Entscheidungen in
den Verantwortungsbereich der nachfolgenden
Regierung zu verlagern.

4 Das Handlungsfeld »Prozessketten« 
im Programm E-Government 2.0

In Deutschland hat sich die Bundesregierung in
der Koalitionsvereinbarung vom 11. November
2005 u. a. zum Ziel gesetzt, »Bürokratie abzu-
bauen, die Staatsfinanzen zu konsolidieren und
mit einer innovativen, leistungsfähigen und ef-
fizienten Verwaltung die Handlungsfähigkeit
des Staates zu verbessern« [BMI 2006; S. 6]. Mit
Kabinettbeschluss vom 8. März 2006 hat die
Bundesregierung das Bundesministerium des
Innern (BMI) aufgefordert, eine entsprechende
»eGovernment«-Strategie für die Bundesver-
waltung zu erarbeiten.

Das für den Zeitraum 2007-2010 ausgerich-
tete Programm E-Government 2.0 [BMI 2006,
BMI 2007b] soll unter dem Motto »effizient – si-
cher – vernetzt« dazu einen wesentlichen Bei-
trag leisten. Es besteht aus vier strategischen
Handlungsfeldern, die bis zum Jahre 2010 syste-
matisch ausgebaut werden sollen [BMI 2006;
S. 10] (vgl. Abb. 1):

Portfolio: Das eGovernment-Angebot des
Bundes soll bedarfsorientiert ausgebaut
und systematisch weiterentwickelt wer-
den, wobei die klassischen Kommunika-
tionskanäle jedoch erhalten bleiben. Als
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wesentliche Qualitätskriterien wurden
Kundenorientierung, Sicherheit, einfache
Handhabung für den Nutzer und Wirt-
schaftlichkeit definiert. Verwaltungen ar-
beiten durchgängig elektronisch zusam-
men, fachliche Zuständigkeiten der Ver-
waltungsebenen sind für die Nutzer nicht
mehr relevant. Prozesszeiten und -kosten
sollen deutlich reduziert werden. Für die
Investitionen in den weiteren Ausbau der
eGovernment-Dienstleistungen des Bun-
des wird eine Entlastung der Haushalte im
Sinne einer Amortisation von drei Jahren
angestrebt.
Prozessketten: Die Zusammenarbeit von Wirt-
schaft und Verwaltung soll durch aufeinan-
der abgestimmte bzw. integrierte Prozesse
und IT-Verfahren erheblich vereinfacht wer-
den. Dieses bezieht sich auf jegliche Anlässe
und Formen des Austausches von Daten wie
Anträge, Genehmigungen, Personalmeldun-
gen oder Statistikpflichten. Das Handlungs-

feld »Prozessketten« wird im nächsten Ab-
schnitt detailliert erläutert.
Identifizierung: Es sollen geeignete Konzepte
und Lösungen zu nachweislich sicheren
Transaktionen über das Internet, zur eindeu-
tigen Identifizierung der Beteiligten und zur
rechtsverbindlichen Willenserklärung bereit-
gestellt werden. Als zentrale Qualitätsmerk-
male wurden wiederum die Sicherheit und
einfache Bedienbarkeit durch den Anwender
genannt.
Kommunikation: Mithilfe staatlich zertifi-
zierter »Bürgerportale« im Internet sollen für
Unternehmen, Bürger und Verwaltungen si-
chere elektronische Kommunikationsräume
bereitgestellt werden. Dies umfasst die zu-
verlässige Authentifikation gegenüber Drit-
ten, die Verhinderung von Risiken durch
Spam-, Wurm- und Phishing-Mails sowie die
sichere Aufbewahrung und Bereitstellung
personenbezogener Dokumente und Infor-
mationen.

Abb. 1: Ziele und Handlungsfelder des E-Government 2.0 [BMI 2006, S. 10]
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Das Handlungsfeld »Prozessketten« verfolgt
das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Wirt-
schaft und Verwaltung durch die Synchronisa-
tion und Integration der Prozesse und IT-Verfah-
ren erheblich zu vereinfachen. In diesem Zuge
sollen die rechtlichen Grundlagen – wie Infor-
mationspflichten – kritisch überprüft und ggf.
angepasst werden (Deregulierung) [BMI 2007a,
S. 2]. Dies setzt zunächst jedoch eine Einigung
auf gemeinsame Kommunikationsplattformen,
Standards und Formate voraus.

Neben einer deutlichen Vereinfachung der
verwaltungsbezogenen Arbeiten dürfen die Un-
ternehmen einen Abbau der Bürokratiekosten
und eine signifikante Verbesserung der Pro-
zesseffizienz erwarten. Aufseiten der Bundes-
verwaltung erhofft man sich transparentere
Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Behörden und die Beschleunigung der Durch-
laufzeiten in den Verwaltungsverfahren um
15-30 %, aber auch eine Senkung der Bürokratie-
kosten in den realisierten Prozessketten um
15 %. Etwa 80 % der traditionellen Verwaltungs-
vorgänge sollen auf medienbruchfreie, elektro-
nisch abgewickelte Verfahren umgestellt wer-
den [BMI 2007a, S. 2 f.].

Das zentrale Optimierungsobjekt ist dabei
die »Prozesskette« an der Schnittstelle zwi-
schen Wirtschaft und Verwaltung als » (…) eine
zielgerichtete Bündelung einzelner Transak-
tionsdienstleistungen entlang einer definierten
Wertschöpfungskette« [BMI 2007a, S. 4]. Das
Vorgehensmodell sieht zunächst eine Identi-
fikation von Prozessketten mit einem hohen
Optimierungspotenzial vor. Diese werden mit
allen Beteiligten abgestimmt und durch Mach-
barkeitsstudien begleitet, um den potenziellen
Beitrag zu den definierten Programmzielen zu
ermitteln und die Umsetzbarkeit abzuschätzen.
Die nachfolgende Optimierung dieser aus-
gewählten Prozesse zielt auf eine nahtlose
elektronische Weiterverarbeitung der per IT-
Schnittstellen eingegangenen Vorgänge, den
damit verbundenen Wegfall manueller Ein-
gaben und die Reduktion bzw. Elimination

redundanter Mehrfachmeldungen ab. Im Zuge
der jährlichen Umsetzungspläne, Status- und
Fortschrittsberichte berichtet das BMI regel-
mäßig über den Verlauf der Projekte und Maß-
nahmen an das Kabinett.

Im Vorfeld sind 19 Prozessketten mit Opti-
mierungspotenzialen identifiziert worden, ins-
besondere Melde- und Zulassungsverfahren. In
den Umsetzungsplan 2007 sind sechs konkrete
Prozesskettenprojekte aufgenommen worden,
darunter ein Zulassungsverfahren für die che-
mische Industrie (eAntrag PSM/BIOZID, ging im
Juli 2007 online), die elektronische Verdachts-
anzeige (eVA) und ein elektronisches Abfall-
nachweisverfahren (eANV). Bis Ende 2010 sollen
mindestens 10 Prozessketten/Pilotverfahren
durch Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam
umgesetzt und durch das BSI nach ISO 27.001
(IT-Grundschutz) zertifiziert sein. 

Zur Reduktion der Komplexität wird im Rah-
men der Prozessidentifikation und -optimie-
rung ein dreistufiges Konzept angewandt [BMI
2007a, S. 3 f.] (Abb. 2):

Level 1 (branchenweite Prozessintegration)
umfasst alle Prozessketten, die mit vielfäl-
tigen Informationsverpflichtungen und Ver-
fahren mit Behörden einhergehen und über
mehrere Wertschöpfungsstufen einer Bran-
che laufen.
Level 2 (unternehmensweite Prozessintegra-
tion) enthält Prozessketten, die mit viel-
fältigen Informationsverpflichtungen und
Verfahren mit Behörden einhergehen und
über mehrere Wertschöpfungsstufen gehen,
dieses jedoch nur innerhalb eines Unterneh-
mens.
Level 3 (punktuelle Informationsverpflich-
tung und Verfahren mit einer Behörde) defi-
niert diejenigen Prozessketten, die lediglich
einen punktuellen Datenaustausch mit einer
Behörde erfordern und sich gleichzeitig auf
eine Wertschöpfungsstufe innerhalb eines
Unternehmens beschränken.
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Des Weiteren umfasst das Konzept eine ressort-
übergreifende Optimierung der Verwaltungs-
verfahren/Prozessketten durch Ausrichtung an
den Wertschöpfungsketten der Unternehmen
bzw. Branchen. Die Projekte der einzelnen Be-
hörden sollen in diesen Kontext eingeordnet
werden. Zur Bestimmung des Beitrags einer
Prozesskette zum Bürokratiekostenabbau so-
wie zur Ermittlung der verwaltungsinternen
Aufwände einzelner Informationspflichten wird
das Standardkostenmodell eingesetzt.

Gleichzeitig sollen die Wirtschaft wie auch
die Wissenschaft in die Optimierungsbestre-
bungen aktiv eingebunden werden. Hier ist
die Wirtschaft in Form von Unternehmen und
Branchenverbänden aufgefordert, ihre Anfor-
derungen zur Bestimmung geeigneter Prozess-
ketten einzubringen und in pilothaften Umset-
zungsvorhaben aktiv mitzuwirken. Von der Wis-
senschaft erwartet sich die Bundesregierung
sowohl eine selbstständige Entwicklung von
Prozessketten als Forschungsobjekte als auch
die Entwicklung wissenschaftlich abgesicherter
Konzepte für internetbasierte Verwaltungsver-
fahren. Darüber hinaus besteht Bedarf an der
Entwicklung geeigneter Betreibermodelle für
einen wirtschaftlich und technisch angemes-

senen Betrieb von Prozessketten zwischen
Verwaltung und Wirtschaft. In ihrer Rolle als
»neutraler Dritter« kann die Wissenschaft die
Erfolgskontrolle der Projektergebnisse durch-
führen sowie mit einer Koordination der lau-
fenden Projekte aktiv an den Pilotprojekten des
Handlungsfeldes Prozessketten teilhaben.

Für die weiteren Umsetzungsstufen sind
einerseits die Weiterentwicklung der vorhan-
denen Konzepte sowie die Entwicklung neuer
Prozessketten und eGovernment-Lösungen auf
den Leveln 1 (branchenweit) und 2 (unterneh-
mensweit) angestrebt. Andererseits sind die
technischen Standards und Plattformen für den
Datenaustausch weiter voranzubringen.

5 Beispiele zur Umsetzung des 
Prozessmanagements in der 
öffentlichen Verwaltung

Während das Regierungsprogramm E-Govern-
ment 2.0 auf die Abstimmung und Integration
der Prozesse und IT-Verfahren zwischen Wirt-
schaftsunternehmen und Verwaltung (Govern-
ment-to-Business, »G2B«) fokussiert, sind auch
in der Beziehung zwischen Verwaltung und
Bürgern (Government-to-Customer, »G2C«)

Level 3
Level 2

@

@ @
Elektronische Vorgangs-
bearbeitung innerhalb
einer Behörde

Elektronischer Datenaustausch zwischen 
Behörden

@

Level 1

Abb. 2: Abstufung der Prozessketten nach Komplexität (Level) [BMI 2007a, S. 4]
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umfasst alle Prozessketten, die mit vielfäl-
tigen Informationsverpflichtungen und Ver-
fahren mit Behörden einhergehen und über
mehrere Wertschöpfungsstufen einer Bran-
che laufen.
Level 2 (unternehmensweite Prozessintegra-
tion) enthält Prozessketten, die mit viel-
fältigen Informationsverpflichtungen und
Verfahren mit Behörden einhergehen und
über mehrere Wertschöpfungsstufen gehen,
dieses jedoch nur innerhalb eines Unterneh-
mens.
Level 3 (punktuelle Informationsverpflich-
tung und Verfahren mit einer Behörde) defi-
niert diejenigen Prozessketten, die lediglich
einen punktuellen Datenaustausch mit einer
Behörde erfordern und sich gleichzeitig auf
eine Wertschöpfungsstufe innerhalb eines
Unternehmens beschränken.
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Des Weiteren umfasst das Konzept eine ressort-
übergreifende Optimierung der Verwaltungs-
verfahren/Prozessketten durch Ausrichtung an
den Wertschöpfungsketten der Unternehmen
bzw. Branchen. Die Projekte der einzelnen Be-
hörden sollen in diesen Kontext eingeordnet
werden. Zur Bestimmung des Beitrags einer
Prozesskette zum Bürokratiekostenabbau so-
wie zur Ermittlung der verwaltungsinternen
Aufwände einzelner Informationspflichten wird
das Standardkostenmodell eingesetzt.

Gleichzeitig sollen die Wirtschaft wie auch
die Wissenschaft in die Optimierungsbestre-
bungen aktiv eingebunden werden. Hier ist
die Wirtschaft in Form von Unternehmen und
Branchenverbänden aufgefordert, ihre Anfor-
derungen zur Bestimmung geeigneter Prozess-
ketten einzubringen und in pilothaften Umset-
zungsvorhaben aktiv mitzuwirken. Von der Wis-
senschaft erwartet sich die Bundesregierung
sowohl eine selbstständige Entwicklung von
Prozessketten als Forschungsobjekte als auch
die Entwicklung wissenschaftlich abgesicherter
Konzepte für internetbasierte Verwaltungsver-
fahren. Darüber hinaus besteht Bedarf an der
Entwicklung geeigneter Betreibermodelle für
einen wirtschaftlich und technisch angemes-

senen Betrieb von Prozessketten zwischen
Verwaltung und Wirtschaft. In ihrer Rolle als
»neutraler Dritter« kann die Wissenschaft die
Erfolgskontrolle der Projektergebnisse durch-
führen sowie mit einer Koordination der lau-
fenden Projekte aktiv an den Pilotprojekten des
Handlungsfeldes Prozessketten teilhaben.

Für die weiteren Umsetzungsstufen sind
einerseits die Weiterentwicklung der vorhan-
denen Konzepte sowie die Entwicklung neuer
Prozessketten und eGovernment-Lösungen auf
den Leveln 1 (branchenweit) und 2 (unterneh-
mensweit) angestrebt. Andererseits sind die
technischen Standards und Plattformen für den
Datenaustausch weiter voranzubringen.

5 Beispiele zur Umsetzung des 
Prozessmanagements in der 
öffentlichen Verwaltung

Während das Regierungsprogramm E-Govern-
ment 2.0 auf die Abstimmung und Integration
der Prozesse und IT-Verfahren zwischen Wirt-
schaftsunternehmen und Verwaltung (Govern-
ment-to-Business, »G2B«) fokussiert, sind auch
in der Beziehung zwischen Verwaltung und
Bürgern (Government-to-Customer, »G2C«)

Level 3
Level 2

@

@ @
Elektronische Vorgangs-
bearbeitung innerhalb
einer Behörde

Elektronischer Datenaustausch zwischen 
Behörden

@

Level 1

Abb. 2: Abstufung der Prozessketten nach Komplexität (Level) [BMI 2007a, S. 4]
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deutliche Zeichen zum Abbau bürokratischer
Barrieren erkennbar.

Prozessorientierung: Die Institutionen der
öffentlichen Verwaltung sind bestrebt, ihren
Mitarbeitern – insbesondere der Führungs-
ebene – die Grundsätze, Handlungsfelder, Me-
thoden und Modelle des Geschäftsprozessma-
nagements zu vermitteln und sie in deren An-
wendung in der Praxis aktiv zu schulen
[Behördenspiegel 2008].

Kundenorientierung: Einen spürbaren Bei-
trag zur Verbesserung der Kundenorientierung
leisten sogenannte Kundencenter. Beispielswei-
se kann in Hamburg ein Bürger die Leistungen
seines Ortsamtes (z. B. Beantragung eines Aus-
weises) in mehreren Kundencentern mit unter-
schiedlichen Öffnungszeiten in Anspruch neh-
men, sodass er nicht mehr an eine einzige Loka-
tion mit ihren Sprechstunden gebunden ist. Im
Kundencenter selbst greift ein zweistufiges Ver-
fahren:

Ein zentraler Empfang klärt zunächst das An-
liegen des Bürgers und dessen Legitimation.
Oft lassen sich auf diesem Wege allgemeine
Fragen sofort beantworten. Ebenso werden
Bürger, die sich durch fehlende Ausweise oder
Vollmachten nicht ausreichend legitimieren
können, sofort abgewiesen, ohne zum Sach-
bearbeiter vorzudringen.
Zu dem fachkundigen Sachbearbeiter an den
Serviceplätzen – der als »knappe Ressource«
oft den Engpass im Prozess bildet – werden
also nur Bürger mit einem berechtigten An-
liegen und ausreichender Legitimation
durchgelassen. Durch eine dynamische elek-
tronische Verteilung der wartenden Kunden
auf die verfügbaren Sachbearbeiter werden
die Wartezeiten insgesamt deutlich redu-
ziert.

Auch die Virtualisierung der Prozesse und Ver-
fahren leistet einen Beitrag zur Verbesserung
der Kundenorientierung, indem dem Bürger die
Möglichkeit gegeben wird, Leistungen der Be-
hörde über das Internet orts- und zeitunabhän-

gig abrufen zu können. Als Beispiel sei hier die
elektronische Steuererklärung [ELSTER 2008]
genannt.

Während in der Vergangenheit die Ehe-
schließung auf die Räume des zuständigen
Standesamtes beschränkt war, kann ein Braut-
paar in Hamburg heute seinen Standesbeam-
ten gegen eine Gebühr an einen Ort seiner
Wahl bestellen. So finden Trauungen oft nicht
mehr in den sterilen Behördenräumen, sondern
in Lokalen, auf Barkassen oder Leuchttürmen
statt. Auch hier sind die Behörden den Wün-
schen ihrer Kunden nachgekommen und haben
ihr Leistungsportfolio angepasst.

Transparenz: Derzeit wurden verschiedene
Projekte zur Erhöhung der Transparenz sowohl
für den Kunden als auch behördenintern auf-
gesetzt. Zu den prominenten Beispielen zählen
die einheitliche Behördenrufnummer D115
(www.d115.de), die Vergabe einer zentralen
Steuernummer sowie die Einrichtung eines
zentralen Bundesmelderegisters. 

Komplexitätsreduktion: Aktuelle Bemü-
hungen zur Komplexitätsreduktion fokussieren
auf den Abbau »überflüssiger« Regelungen. Mit
dem Bürokratieabbau in Deutschland beschäf-
tigt sich u. a. ein nationaler Arbeitskreis der Ar-
beitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwal-
tung e.V. (www.awv-net.de). Aktuelle Projekte
dieses Arbeitskreises befassen sich u. a. mit der
Reduktion statistischer Meldepflichten und ei-
ner Reformation der Anforderungen an kleine
und mittlere Unternehmen hinsichtlich der
Aufbewahrungspflichten für digitale Unterla-
gen nach Handels- und Steuerrecht.

Prozessautomatisierung: Für eine effiziente
Prozessausführung ist die Unterstützung der
internen und behördenübergreifenden Verwal-
tungsprozesse durch eine geeignete Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie essen-
ziell. Neben der Einigung auf gemeinsame
Standards und Datenformate gehören die Aus-
wahl bzw. Entwicklung geeigneter Software so-
wie ein effizienter IT-Betrieb zu den wichtigsten
Aufgaben. In diesem Rahmen hat das IT Service
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Management Forum Deutschland e.V. (www.
itsmf.de) einen eigenen Arbeitskreis »ITIL in der
Öffentlichen Verwaltung« gegründet. Abge-
schlossen sind ein Buchprojekt [itSMF 2007]
und die Bereitstellung eines »Forum IT Service
Management in der Öffentlichen Verwaltung«
(www.fit-oev.de), laufende Projekte beschäfti-
gen sich mit der Einführung von Service Level
Management sowie mit der Prozess- und Ser-
viceorientierung in der Organisation der öffent-
lichen Verwaltung.

6 Praxisbeispiel: Babysitterbörse 
der Stadt Arnsberg

Zur Veranschaulichung der konkreten Anwen-
dung des Prozessmanagements in der öffent-
lichen Verwaltung wurde mit der Babysitter-
börse der Stadt Arnsberg ein übersichtliches
Praxisbeispiel ausgewählt. Ein repräsentatives
Beispiel aus dem Programm »E-Government
2.0«, wie beispielsweise die behördliche Zulas-
sung neuer pharmazeutischer Produkte, er-
scheint uns sowohl zu komplex als auch zu er-
klärungsbedürftig und würde daher den Rah-
men dieses Beitrags sprengen.

Die Stadt Arnsberg (www.arnsberg.de) be-
findet sich in Nordrhein-Westfalen im nörd-
lichen Sauerland. Sie entstand 1975 durch den
Zusammenschluss der bis dahin selbstständi-
gen Städte Arnsberg und Neheim-Hüsten sowie
von zwölf Umlandgemeinden. Das Stadtgebiet
ist ca. 194 km2 groß, in der Stadt Arnsberg leben
heute ca. 80.000 Einwohner.

6.1 Zielsetzung und Aufgabenstellung
Arnsberg gilt als bürgernahe, innovative Stadt.
Sie ist bestrebt, ihre Bürger mit einem umfas-
senden Leistungsportfolio in allen wichtigen
Lebenslagen zu unterstützen. Im Rahmen ak-
tueller Projekte wird derzeit ein ganzheitlicher
»Elternservice für Kinder« in Form eines Inter-
netportals entwickelt. Das auf diesem Wege be-
reitgestellte Leistungsangebot soll Kinder in
ihrem gesamten Entwicklungszyklus von der

Geburt bis zum Eintritt in die Berufsschule be-
gleiten.

Ein erstes umgesetztes Produkt dieses
»Elternservice« ist die Babysitterbörse. Ziel ist
es, Angebot und Nachfrage nach Babysitting-
Leistungen unter behördlicher Kontrolle flexi-
bel, bedarfsorientiert und automatisiert zu ver-
netzen.

Interessierte Babysitter (Angebot) registrie-
ren sich im Portal und werden nach erfolg-
reicher Überprüfung durch die Stadt (u. a.
Führungszeugnis, erfolgreiche Teilnahme an
einem Babysitterkurs) freigeschaltet.
Interessierte Eltern (Nachfrage) registrieren
sich ebenfalls im Portal und werden ebenso
nach einer Überprüfung durch die Stadt frei-
geschaltet.
Beide Registrierungen und Freischaltungen
zielen darauf ab, den Anforderungen des Ju-
gendschutzes aus Sicht der Stadt hinreichend
Rechnung zu tragen.
Benötigen Eltern einen Babysitter, geben sie
den Stadtteil, den Zeitraum und das ge-
wünschte Mindestalter des Babysitters an;
optional können sie besondere Qualifikatio-
nen (Bügeln, Kochen, Führerschein/Kfz vor-
handen usw.) ergänzen (vgl. Abb. 3).
Daraufhin werden ihnen alle verfügbaren
Babysitter anonymisiert vorgeschlagen. Auf
Basis der Bewertungen anderer Eltern kön-
nen sie dann einen konkreten Babysitter an-
fragen, der via SMS informiert wird und ent-
scheidet, ob er den Auftrag übernehmen will.
Kennen sich Eltern und Babysitter noch nicht,
wird automatisch ein Erstgespräch zum Ken-
nenlernen vorgeschlagen.

6.2 Vorgehen im Projekt
Themenfokussierung: Zunächst wurde das be-
reitzustellende Leistungsangebot des Portals
»Elternservice für Kinder« mit den beteiligten
Parteien spezifiziert und priorisiert. In diesem
Rahmen wurde entschieden, die Babysitterbör-
se als eines der ersten Projekte zu realisieren. 
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deutliche Zeichen zum Abbau bürokratischer
Barrieren erkennbar.

Prozessorientierung: Die Institutionen der
öffentlichen Verwaltung sind bestrebt, ihren
Mitarbeitern – insbesondere der Führungs-
ebene – die Grundsätze, Handlungsfelder, Me-
thoden und Modelle des Geschäftsprozessma-
nagements zu vermitteln und sie in deren An-
wendung in der Praxis aktiv zu schulen
[Behördenspiegel 2008].

Kundenorientierung: Einen spürbaren Bei-
trag zur Verbesserung der Kundenorientierung
leisten sogenannte Kundencenter. Beispielswei-
se kann in Hamburg ein Bürger die Leistungen
seines Ortsamtes (z. B. Beantragung eines Aus-
weises) in mehreren Kundencentern mit unter-
schiedlichen Öffnungszeiten in Anspruch neh-
men, sodass er nicht mehr an eine einzige Loka-
tion mit ihren Sprechstunden gebunden ist. Im
Kundencenter selbst greift ein zweistufiges Ver-
fahren:

Ein zentraler Empfang klärt zunächst das An-
liegen des Bürgers und dessen Legitimation.
Oft lassen sich auf diesem Wege allgemeine
Fragen sofort beantworten. Ebenso werden
Bürger, die sich durch fehlende Ausweise oder
Vollmachten nicht ausreichend legitimieren
können, sofort abgewiesen, ohne zum Sach-
bearbeiter vorzudringen.
Zu dem fachkundigen Sachbearbeiter an den
Serviceplätzen – der als »knappe Ressource«
oft den Engpass im Prozess bildet – werden
also nur Bürger mit einem berechtigten An-
liegen und ausreichender Legitimation
durchgelassen. Durch eine dynamische elek-
tronische Verteilung der wartenden Kunden
auf die verfügbaren Sachbearbeiter werden
die Wartezeiten insgesamt deutlich redu-
ziert.

Auch die Virtualisierung der Prozesse und Ver-
fahren leistet einen Beitrag zur Verbesserung
der Kundenorientierung, indem dem Bürger die
Möglichkeit gegeben wird, Leistungen der Be-
hörde über das Internet orts- und zeitunabhän-

gig abrufen zu können. Als Beispiel sei hier die
elektronische Steuererklärung [ELSTER 2008]
genannt.

Während in der Vergangenheit die Ehe-
schließung auf die Räume des zuständigen
Standesamtes beschränkt war, kann ein Braut-
paar in Hamburg heute seinen Standesbeam-
ten gegen eine Gebühr an einen Ort seiner
Wahl bestellen. So finden Trauungen oft nicht
mehr in den sterilen Behördenräumen, sondern
in Lokalen, auf Barkassen oder Leuchttürmen
statt. Auch hier sind die Behörden den Wün-
schen ihrer Kunden nachgekommen und haben
ihr Leistungsportfolio angepasst.

Transparenz: Derzeit wurden verschiedene
Projekte zur Erhöhung der Transparenz sowohl
für den Kunden als auch behördenintern auf-
gesetzt. Zu den prominenten Beispielen zählen
die einheitliche Behördenrufnummer D115
(www.d115.de), die Vergabe einer zentralen
Steuernummer sowie die Einrichtung eines
zentralen Bundesmelderegisters. 

Komplexitätsreduktion: Aktuelle Bemü-
hungen zur Komplexitätsreduktion fokussieren
auf den Abbau »überflüssiger« Regelungen. Mit
dem Bürokratieabbau in Deutschland beschäf-
tigt sich u. a. ein nationaler Arbeitskreis der Ar-
beitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwal-
tung e.V. (www.awv-net.de). Aktuelle Projekte
dieses Arbeitskreises befassen sich u. a. mit der
Reduktion statistischer Meldepflichten und ei-
ner Reformation der Anforderungen an kleine
und mittlere Unternehmen hinsichtlich der
Aufbewahrungspflichten für digitale Unterla-
gen nach Handels- und Steuerrecht.

Prozessautomatisierung: Für eine effiziente
Prozessausführung ist die Unterstützung der
internen und behördenübergreifenden Verwal-
tungsprozesse durch eine geeignete Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie essen-
ziell. Neben der Einigung auf gemeinsame
Standards und Datenformate gehören die Aus-
wahl bzw. Entwicklung geeigneter Software so-
wie ein effizienter IT-Betrieb zu den wichtigsten
Aufgaben. In diesem Rahmen hat das IT Service
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Management Forum Deutschland e.V. (www.
itsmf.de) einen eigenen Arbeitskreis »ITIL in der
Öffentlichen Verwaltung« gegründet. Abge-
schlossen sind ein Buchprojekt [itSMF 2007]
und die Bereitstellung eines »Forum IT Service
Management in der Öffentlichen Verwaltung«
(www.fit-oev.de), laufende Projekte beschäfti-
gen sich mit der Einführung von Service Level
Management sowie mit der Prozess- und Ser-
viceorientierung in der Organisation der öffent-
lichen Verwaltung.

6 Praxisbeispiel: Babysitterbörse 
der Stadt Arnsberg

Zur Veranschaulichung der konkreten Anwen-
dung des Prozessmanagements in der öffent-
lichen Verwaltung wurde mit der Babysitter-
börse der Stadt Arnsberg ein übersichtliches
Praxisbeispiel ausgewählt. Ein repräsentatives
Beispiel aus dem Programm »E-Government
2.0«, wie beispielsweise die behördliche Zulas-
sung neuer pharmazeutischer Produkte, er-
scheint uns sowohl zu komplex als auch zu er-
klärungsbedürftig und würde daher den Rah-
men dieses Beitrags sprengen.

Die Stadt Arnsberg (www.arnsberg.de) be-
findet sich in Nordrhein-Westfalen im nörd-
lichen Sauerland. Sie entstand 1975 durch den
Zusammenschluss der bis dahin selbstständi-
gen Städte Arnsberg und Neheim-Hüsten sowie
von zwölf Umlandgemeinden. Das Stadtgebiet
ist ca. 194 km2 groß, in der Stadt Arnsberg leben
heute ca. 80.000 Einwohner.

6.1 Zielsetzung und Aufgabenstellung
Arnsberg gilt als bürgernahe, innovative Stadt.
Sie ist bestrebt, ihre Bürger mit einem umfas-
senden Leistungsportfolio in allen wichtigen
Lebenslagen zu unterstützen. Im Rahmen ak-
tueller Projekte wird derzeit ein ganzheitlicher
»Elternservice für Kinder« in Form eines Inter-
netportals entwickelt. Das auf diesem Wege be-
reitgestellte Leistungsangebot soll Kinder in
ihrem gesamten Entwicklungszyklus von der

Geburt bis zum Eintritt in die Berufsschule be-
gleiten.

Ein erstes umgesetztes Produkt dieses
»Elternservice« ist die Babysitterbörse. Ziel ist
es, Angebot und Nachfrage nach Babysitting-
Leistungen unter behördlicher Kontrolle flexi-
bel, bedarfsorientiert und automatisiert zu ver-
netzen.

Interessierte Babysitter (Angebot) registrie-
ren sich im Portal und werden nach erfolg-
reicher Überprüfung durch die Stadt (u. a.
Führungszeugnis, erfolgreiche Teilnahme an
einem Babysitterkurs) freigeschaltet.
Interessierte Eltern (Nachfrage) registrieren
sich ebenfalls im Portal und werden ebenso
nach einer Überprüfung durch die Stadt frei-
geschaltet.
Beide Registrierungen und Freischaltungen
zielen darauf ab, den Anforderungen des Ju-
gendschutzes aus Sicht der Stadt hinreichend
Rechnung zu tragen.
Benötigen Eltern einen Babysitter, geben sie
den Stadtteil, den Zeitraum und das ge-
wünschte Mindestalter des Babysitters an;
optional können sie besondere Qualifikatio-
nen (Bügeln, Kochen, Führerschein/Kfz vor-
handen usw.) ergänzen (vgl. Abb. 3).
Daraufhin werden ihnen alle verfügbaren
Babysitter anonymisiert vorgeschlagen. Auf
Basis der Bewertungen anderer Eltern kön-
nen sie dann einen konkreten Babysitter an-
fragen, der via SMS informiert wird und ent-
scheidet, ob er den Auftrag übernehmen will.
Kennen sich Eltern und Babysitter noch nicht,
wird automatisch ein Erstgespräch zum Ken-
nenlernen vorgeschlagen.

6.2 Vorgehen im Projekt
Themenfokussierung: Zunächst wurde das be-
reitzustellende Leistungsangebot des Portals
»Elternservice für Kinder« mit den beteiligten
Parteien spezifiziert und priorisiert. In diesem
Rahmen wurde entschieden, die Babysitterbör-
se als eines der ersten Projekte zu realisieren. 
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Design der Funktionen und Prozesse: Gemein-
sam mit den beteiligten Fachdiensten der Stadt
Arnsberg wurden die relevanten Funktionali-
täten der Babysitterbörse definiert, die zugrun-
de liegenden Prozesse im Detail ausmodelliert
und den einzelnen Prozessschritten bzw. Aufga-
ben Rollen zugeordnet. Gemeinsam mit den
Rolleninhabern wurden Masken für den Benut-
zerdialog entwickelt. Dazu wurde das BPM-
Tools »AENEIS pro Verwaltung« des Herstellers
intellior AG (www.intellior.ag) eingesetzt (vgl.
Abb. 4; diese Variante des Tools wurde speziell
für den Einsatz in öffentlichen Verwaltungen
entwickelt).

Implementierung der Prozesse: Die gemein-
sam mit den beteiligten Anwendern entwickel-
ten Prozessmodelle wurden mittels einer spe-
ziell erstellten Schnittstelle in das Workflowtool
»Xpert.Ivy« der Soreco AG übertragen, sodass
nun ausführbare Prozesse vorlagen. Im An-
schluss wurden die notwendigen Anbindungen
an Datenbanken sowie die Implementierung
der zuvor beschriebenen Prüfroutinen vorge-
nommen. Nach Abschluss der Umsetzung er-
folgte eine Abnahme der Ergebnisse durch die
Fachbereiche am Livesystem. Durch die anwen-
dungsnahe Aufnahme, das Design und die de-
taillierte Maskenbeschreibung waren im Nach-
gang kaum noch Anpassungen erforderlich.

6.3 Ergebnisse und Nutzenbetrachtung
Im Ergebnis liegt ein realisiertes Portal vor, das
Ende Januar 2009 freigeschaltet und via Inter-
net verfügbar sein wird. Insofern gibt es derzeit
noch kein Feedback zur Babysitterbörse aus
Sicht der Gesamtheit der Endanwender.

Gleichwohl ist festzustellen, dass die viel-
fältigen Anforderungen der beteiligten Ziel-
gruppen in die Spezifikation des Portals und
seiner Funktionalitäten eingeflossen sind:

Den Eltern wird die Möglichkeit geboten,
auch kurzfristig einen qualifizierten Babysit-
ter, der ihre individuellen Anforderungen er-
füllt, qualitätsgesichert vermittelt zu bekom-
men. In der Regel können sie dabei unter
mehreren verfügbaren Anbietern auswählen.
Die registrierten Babysitter werden automa-
tisiert mit Aufträgen versorgt. Das Anbieter-
profil dient dazu, die eigenen Kompetenzen
mit den Erwartungshaltungen der Eltern zur
Deckung zu bringen, sodass beide Seiten be-
reits bei der Auftragsvergabe bestmöglich
zufriedengestellt werden. Die aus einem er-
füllten Auftrag resultierende positive Bewer-
tung fließt direkt in die Vergabe von Folge-
aufträgen mit ein.
Die Stadt Arnsberg wird in ihrer Rolle als Trä-
ger gesellschaftlicher und behördlicher Auf-

Abb. 3: Babysitterbörse der Stadt Arnsberg – Portal
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gaben unterstützt. Zum einen wird durch das
behördlich überwachte Portal zusätzliche
Transparenz hinsichtlich der Kinderbetreu-
ung generiert. Durch den Registrierungs- und
Freigabeprozess erhält die Stadt sowohl eine
größere Informationsbasis als auch Steue-
rungsmöglichkeiten zur Umsetzung der An-
forderungen aus dem Jugendschutz. Zusätz-
lich wird das Betreuungsniveau der Kinder
gesteigert, denn nur die positiv bewerteten
Babysitter werden bei den weiteren Auftrags-
vergaben bevorzugt berücksichtigt. Damit
wird ein automatisiertes Anreizsystem für
optimale Betreuungsleistungen in die Portal-
lösung mit integriert. Zum anderen wird die
Stadt Arnsberg in ihrer Rolle als Serviceleister
für ihre Bürger gestärkt, was zu einer posi-
tiven Reputation führt. Diese positive Wahr-
nehmung fließt in die nächsten Wahlen mit
ein.
Aus Sicht der Stadt als künftiger Betreiber des
Portals ergibt sich eine Kosteneinsparung
durch die weitestgehende Automatisierung

der Vermittlung Eltern/Babysitter. Neben den
übersichtlichen Betriebs- und Administra-
tionskosten des Portals bleiben die Aufwände
zur personellen Bewertung und Freischal-
tung der registrierten Babysitter und Eltern.
Für die Stadt Arnsberg war das Projekt auch
aus Sicht des Auftraggebers sehr erfolgreich.
Durch die klare und vollständige Definition
der Leistungsinhalte und Liefergegenstände
zu Projektbeginn bestand sowohl organisato-
risch als auch kostenseitig Planungssicher-
heit. Der reibungslose Transfer der Ergebnisse
aus dem BPM-Tool in die Workflow-Umge-
bung sorgte dafür, dass keine erneuten
Modellierungsaufwände auftraten. Sowohl
die Prozessmodelle als auch die resultie-
renden Workflows wurden derart generisch
spezifiziert, dass Modifikationen und Erwei-
terungen effizient möglich sind. Die beste-
henden Softwareanwendungen konnten pro-
blemlos an das Portal angebunden werden.
Durch die projektbegleitende Einbeziehung
repräsentativer Vertreter der beteiligten Ziel-

Abb. 4: Entwicklung der Maske »Babysitter buchen« in der Prozessdefinition
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Design der Funktionen und Prozesse: Gemein-
sam mit den beteiligten Fachdiensten der Stadt
Arnsberg wurden die relevanten Funktionali-
täten der Babysitterbörse definiert, die zugrun-
de liegenden Prozesse im Detail ausmodelliert
und den einzelnen Prozessschritten bzw. Aufga-
ben Rollen zugeordnet. Gemeinsam mit den
Rolleninhabern wurden Masken für den Benut-
zerdialog entwickelt. Dazu wurde das BPM-
Tools »AENEIS pro Verwaltung« des Herstellers
intellior AG (www.intellior.ag) eingesetzt (vgl.
Abb. 4; diese Variante des Tools wurde speziell
für den Einsatz in öffentlichen Verwaltungen
entwickelt).

Implementierung der Prozesse: Die gemein-
sam mit den beteiligten Anwendern entwickel-
ten Prozessmodelle wurden mittels einer spe-
ziell erstellten Schnittstelle in das Workflowtool
»Xpert.Ivy« der Soreco AG übertragen, sodass
nun ausführbare Prozesse vorlagen. Im An-
schluss wurden die notwendigen Anbindungen
an Datenbanken sowie die Implementierung
der zuvor beschriebenen Prüfroutinen vorge-
nommen. Nach Abschluss der Umsetzung er-
folgte eine Abnahme der Ergebnisse durch die
Fachbereiche am Livesystem. Durch die anwen-
dungsnahe Aufnahme, das Design und die de-
taillierte Maskenbeschreibung waren im Nach-
gang kaum noch Anpassungen erforderlich.

6.3 Ergebnisse und Nutzenbetrachtung
Im Ergebnis liegt ein realisiertes Portal vor, das
Ende Januar 2009 freigeschaltet und via Inter-
net verfügbar sein wird. Insofern gibt es derzeit
noch kein Feedback zur Babysitterbörse aus
Sicht der Gesamtheit der Endanwender.

Gleichwohl ist festzustellen, dass die viel-
fältigen Anforderungen der beteiligten Ziel-
gruppen in die Spezifikation des Portals und
seiner Funktionalitäten eingeflossen sind:

Den Eltern wird die Möglichkeit geboten,
auch kurzfristig einen qualifizierten Babysit-
ter, der ihre individuellen Anforderungen er-
füllt, qualitätsgesichert vermittelt zu bekom-
men. In der Regel können sie dabei unter
mehreren verfügbaren Anbietern auswählen.
Die registrierten Babysitter werden automa-
tisiert mit Aufträgen versorgt. Das Anbieter-
profil dient dazu, die eigenen Kompetenzen
mit den Erwartungshaltungen der Eltern zur
Deckung zu bringen, sodass beide Seiten be-
reits bei der Auftragsvergabe bestmöglich
zufriedengestellt werden. Die aus einem er-
füllten Auftrag resultierende positive Bewer-
tung fließt direkt in die Vergabe von Folge-
aufträgen mit ein.
Die Stadt Arnsberg wird in ihrer Rolle als Trä-
ger gesellschaftlicher und behördlicher Auf-

Abb. 3: Babysitterbörse der Stadt Arnsberg – Portal
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gaben unterstützt. Zum einen wird durch das
behördlich überwachte Portal zusätzliche
Transparenz hinsichtlich der Kinderbetreu-
ung generiert. Durch den Registrierungs- und
Freigabeprozess erhält die Stadt sowohl eine
größere Informationsbasis als auch Steue-
rungsmöglichkeiten zur Umsetzung der An-
forderungen aus dem Jugendschutz. Zusätz-
lich wird das Betreuungsniveau der Kinder
gesteigert, denn nur die positiv bewerteten
Babysitter werden bei den weiteren Auftrags-
vergaben bevorzugt berücksichtigt. Damit
wird ein automatisiertes Anreizsystem für
optimale Betreuungsleistungen in die Portal-
lösung mit integriert. Zum anderen wird die
Stadt Arnsberg in ihrer Rolle als Serviceleister
für ihre Bürger gestärkt, was zu einer posi-
tiven Reputation führt. Diese positive Wahr-
nehmung fließt in die nächsten Wahlen mit
ein.
Aus Sicht der Stadt als künftiger Betreiber des
Portals ergibt sich eine Kosteneinsparung
durch die weitestgehende Automatisierung

der Vermittlung Eltern/Babysitter. Neben den
übersichtlichen Betriebs- und Administra-
tionskosten des Portals bleiben die Aufwände
zur personellen Bewertung und Freischal-
tung der registrierten Babysitter und Eltern.
Für die Stadt Arnsberg war das Projekt auch
aus Sicht des Auftraggebers sehr erfolgreich.
Durch die klare und vollständige Definition
der Leistungsinhalte und Liefergegenstände
zu Projektbeginn bestand sowohl organisato-
risch als auch kostenseitig Planungssicher-
heit. Der reibungslose Transfer der Ergebnisse
aus dem BPM-Tool in die Workflow-Umge-
bung sorgte dafür, dass keine erneuten
Modellierungsaufwände auftraten. Sowohl
die Prozessmodelle als auch die resultie-
renden Workflows wurden derart generisch
spezifiziert, dass Modifikationen und Erwei-
terungen effizient möglich sind. Die beste-
henden Softwareanwendungen konnten pro-
blemlos an das Portal angebunden werden.
Durch die projektbegleitende Einbeziehung
repräsentativer Vertreter der beteiligten Ziel-

Abb. 4: Entwicklung der Maske »Babysitter buchen« in der Prozessdefinition
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gruppen in den Design- und Realisierungs-
prozess ist mit einer hohen Akzeptanz des
Produktes zu rechnen.

6.4 Ausblick und weitere Ausbaustufen
Aufbauend auf den Erfahrungen mit der Um-
setzung dieses Service wird die Stadt Arnsberg
eine onlinebasierte Vermittlung von Tagesmüt-
tern entwickeln. Damit schlägt sie schon jetzt
die vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend geplante Entwicklung
einer neuen Tagesmütterkultur zugunsten der
Familien mit kleinen Kindern vor.

Darüber hinaus ist eine eSchülerhilfebörse
geplant. Mit dieser Börse will die Stadt Arns-
berg die Familien dabei unterstützen, die schu-
lischen Ergebnisse der Kinder und Jugendlichen
über eine individuelle Förderung zu verbessern,
und eine Vernetzung der Bildungslandschaft
aus Schule, Volkshochschule und Lernenden
erreichen.
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